
Bitte beachten Sie:

Ein wichtiges Anliegen - gerade in der Jugendarbeit - ist für uns der Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor jeglicher Art von Gewalt. Vereine müssen ein sicherer Ort für Alle sein! 

Deshalb unterstützen wir aktiv Maßnahmen, die dieser Zielsetzung dienen, beispielsweise Konzepte, 
die strukturiert einen wirksamen Kinder und Jugendschutz im Verein regeln. 

Formale Basis für solche Konzepte und einen aktiven Schutz ist der Abschluss und die Umsetzung einer

Jugendschutzvereinbarung nach §72a SGB VIII mit dem jeweiligen Jugendamt der Landkreise. 

Das Vorliegen einer solchen Vereinbarung ist deshalb grundsätzlich Voraussetzung für die Förderungen 
nach unseren Richtlinien sowohl aus Eigen- als auch aus Drittmitteln, sofern es im Verein minderjährige 
Mitglieder gibt oder Minderjährige über ergänzende Vereinsangebote betreut werden. 

Bitte beantworten Sie deshalb folgende Angaben zum Jugendschutz:

Haben Sie Mitglieder unter  18 Jahren in Ihrem Verein?

Bestehen in Ihrem Vereinergänzende Angebote 
für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
(z.B. Fereienprogramme, etc)?

Achtung:
Falls mindestens eine der beiden vorherigen Fragen mit "Ja" beantwortet wurde, kann der 
Antrag nur gestellt werden, wenn eine entsprechende Jugendschutzvereinbarung vorliegt.

Ja

Nein

Ja

Nein

Liegt eine unterzeichnete Jugendschutzvereinbarung 
nach §72a SGB VIII mit dem zuständigen Jugendamt vor?

Ja

Nein

Falls Sie noch keine Jugendschutzvereinbarung haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen 
Jugendamt auf. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage unter: 
https://www.sportkreis-sinsheim.de/service/downloads/

Alle Voraussetzungen erfüllt? 

Dann geht es auf der nächsten Seite zum Antrag. ==>

Meldung
Übungsleiterstunden im Jugendbereich
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Name des Vereins 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Vorsitzende(r)

Ansprechpartner(in): Name, Vorname, Funktion 

E‐Mail Ansprechpartner(in)  Telefon Ansprechpartner(in)    

Kreditinstitut:   

Bitte tragen Sie in der folgenden Liste die Übungsleiter mit DOSB-Lizenzen ein, die für den Verein im Vorjahr im 
Jugendbereich von Januar bis Ende Dezember tätig waren. Bitte geben Sie ausschließlich die Stunden an, die 
auf den Jugendbereich entfallen und die beim BSB im "Bericht Lizenzbezuschussung" nachgewiesen sind. Mit 
der Einreichung bestätigen Sie, dass alle Informationen zutreffend sind.

Vorname Name DOSB-Lizenz Anzahl Stunden lt. BSB

Stunden gesamt (Rechenfeld, keine Eingabe):

Meldung
Übungsleiterstunden im Jugendbereich

bitte ausschließlich per Mail an:

foerderung@sportkreis-sinsheim.de 

IBAN:
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